
Jobben in den Sommerferien-was beachten?
(Genehmigung, Abzüge??)
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Habe ich dein Bundesland überlesen?

Aber mal so viel:

In B-W sind Jobs bis 1200 EUR im Jahr nur meldepflichtig und mit der Meldung automatisch
genehmigt.
Die Arbeitszeit in deinem Nebenjob - unabhängig von den Ferien - sollte 1/5 der regelmäßigen
Wochenarbeitszeit einer vollen Stelle (also in B-W 41 Stunden der "normalen" Beamten") nicht
übersteigen.

Naürlich sind für Beamte 400 EUR,-Jobs genauso steuerfrei, wenn dein Arbeitgeber sich für die
pauschale Bezahlung der Abgaben entschieden hat (Standard, aber trotzdem machen es nicht
alle).
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